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Flächennutzungsplan der Stadt Erfurt, 4. Änderung für das Gebiet 
"Häßlerstraße / Am Herrenberg" 
 
 
Begründung 
 
Allgemeines 
 
Das Plangebiet liegt im südlichen Stadtgebiet am nördlichen Randbereich des 
Stadtteils Herrenberg. Die Fläche wird begrenzt durch: 
 die Häßlerstraße nördlich, 
 die Straße Am Herrenberg östlich und 
 Grünflächen westlich und südlich. 
 
Gegenwärtige Nutzungen an dem Standort sind eine Tankstelle und ein Lagerplatz 
der WBG Einheit. Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 1,5 ha. Die 
angrenzenden Grünflächen, die sich in städtischem Eigentum befinden, sind von der 
beabsichtigten Änderung nicht betroffen. 
 
 
Planungserfordernis 
 
Im Flächennutzungsplan ist der genannte Bereich als gemischte Baufläche 
dargestellt worden, um eine Nutzung an dieser Stelle zu verwirklichen, die dem 
Standort gemäß mit Wohnen und Arbeiten zu gleichen Teilen entwickelt werden 
kann. Es war vorgesehen, zur Straße Am Herrenberg hin eine gewerbliche Nutzung 
und zum Hang hin mit Wohnbebauung zu beginnen, die langfristig, nach Aufgabe 
des Schulstandortes, fortgeführt werden könnte.  
 
Das Planungsziel konnte bisher nicht verwirklicht werden. Es wurde deutlich, dass an 
dieser Stelle ein Mischgebiet nicht entwickelt werden kann. Der 
Grundstückseigentümer hatte unterschiedliche Entwicklungsabsichten vorgestellt, die 
alle nicht mit einem Mischgebiet vereinbar waren. 
 
Tankstelle und Lagerplatz entsprechen Nutzungen, die in einem Gewerbegebiet 
zulässig sind. Im Rahmen einer Untersuchung zur Verlagerung eines 
Landschaftsbaubetriebes wurden mehrere Standorte im Stadtgebiet geprüft und 
dabei festgestellt, dass diese Fläche dafür geeignet wäre.  
 
Da keine geeigneten Nutzungen für diese im Flächennutzungsplan als gemischte 
Baufläche dargestellte Fläche gefunden werden konnten, soll mit der 
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 4 die Änderung in eine gewerbliche Baufläche 
erfolgen. Es erfolgt der Hinweis "eingeschränkt", d.h. es kann nur eine gewerbliche 
Nutzung mit Nutzungsbeschränkungen erfolgen. Welcher Art diese 
Nutzungsbeschränkungen sein müssen, soll in einem verbindlichen Bauleitplan 
festgesetzt werden. 
 



Im Flächennutzungsplan ergibt sich folgende Änderung: 
 

Standort bisherige Darstellung im FNP zukünftige Darstellung im FNP 

Bereich Häßlerstraße / Am Herrenberg Gemischte Baufläche  Gewerbliche Baufläche 

 
 
Regionalplanung 
 
Im Regionalen Raumordnungsplan für Mittelthüringen ist das Gebiet als 
Siedlungsfläche definiert. Dieser Zielstellung entspricht die beabsichtigte Darstellung 
im Flächennutzungsplan. Es handelt sich um ein bereits teilweise bebautes Gebiet. 
 
 
Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange  
 
Die zu ändernde Fläche ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet 
bereits als Baufläche dargestellt. Sie wird lediglich von einer gemischten Baufläche in 
eine gewerbliche Baufläche mit Nutzungsbeschränkung geändert. Die Grundzüge 
der gemeindlichen Entwicklung werden dadurch nicht berührt. Deshalb wird die 
Flächennutzungsplan-Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. 
 
Nach § 13 (2) Satz 1 BauGB konnte von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
abgesehen werden. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 4 für 
den Bereich Häßlerstraße / Am Herrenberg wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
10.09.2007 bis zum 10.10.2007 durchgeführt. 
 
Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 
22.08.2007 beteiligt. Die Stellungnahmen enthielten keine wesentlichen Hinweise, 
die die Änderung betrafen. 
 
 
Erforderlichkeit der UVP-Pflicht 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB kann im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen 
Informationen vorliegen, abgesehen werden.  
 
Nach Prüfung der Nr. 18 der Anlage 1 des UVPGs ist diese Änderung nicht der 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Änderung des 
Flächennutzungsplanes zu unterziehen. Die abschließende Beurteilung der 
Zulässigkeit von baulichen Anlagen nach Anhang 1 UVPG / ThürUVPG muss durch 
das zuständige Fachamt (Stadtplanungsamt) erfolgen.  


